
BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 20. Februar 2008

zur Festlegung der organisatorischen Struktur des europäischen Netzes für die Entwicklung des
ländlichen Raums

(2008/168/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom
20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (1), insbeson-
dere auf Artikel 91,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
wurde zur Vernetzung der nationalen Netze sowie der
Organisationen und Verwaltungen, die auf Gemein-
schaftsebene im Bereich der Entwicklung des ländlichen
Raums tätig sind, ein europäisches Netz für die Entwick-
lung des ländlichen Raums geschaffen. Es müssen Durch-
führungsbestimmungen erlassen werden, um die organi-
satorische Struktur des Netzes festzulegen.

(2) Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten ge-
mäß Artikel 67 Buchstaben a bis f der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 sollte im Rahmen des europäischen Net-
zes für die Entwicklung des ländlichen Raums ein Koor-
dinierungsausschuss eingesetzt werden. Die organisatori-
sche Struktur, die Aufgaben und die Geschäftsordnung
des Koordinierungsausschusses sind daher festzulegen.

(3) Zur Unterstützung der nationalen Netze und von Initiati-
ven der transnationalen Zusammenarbeit gemäß Arti-
kel 67 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr.
1698/2005 sollte im Rahmen des Koordinierungsaus-
schusses ein gesonderter Leader-Unterausschuss einge-
setzt werden. Die Zusammensetzung und die Aufgaben
dieses Unterausschusses sind festzulegen.

(4) Im Hinblick auf die in Artikel 67 Buchstabe e der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 vorgesehene Errichtung
und Betreuung von Expertennetzen zur Erleichterung
des Austausches von Fachwissen sowie zur Unterstützung
der Umsetzung und der Bewertung der Politik zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums sollte ein Expertenaus-
schuss für die Bewertung der Entwicklungsprogramme
für den ländlichen Raum eingesetzt werden. Die Zusam-
mensetzung und die Aufgaben dieses Ausschusses sind
festzulegen.

(5) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Koordinierungsausschuss

(1) Es wird ein Koordinierungsausschuss des europäischen
Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums (nachstehend
„Koordinierungsausschuss“) eingesetzt.

(2) Der Koordinierungsausschuss hat insbesondere die Auf-
gabe,

a) die Kommission bei der Vorbereitung und Durchführung der
Tätigkeiten gemäß Artikel 67 Buchstaben a bis f der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 zu unterstützen;

b) die Koordinierung zwischen dem europäischen Netz für die
Entwicklung des ländlichen Raums, den nationalen Netzen
für den ländlichen Raum gemäß Artikel 68 der Verordnung
(EG) Nr. 1698/2005 und den auf Gemeinschaftsebene im
Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums tätigen Orga-
nisationen zu gewährleisten;

c) die Kommission beim jährlichen Arbeitsprogramm des euro-
päischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums
zu beraten und bei der Auswahl und der Koordinierung der
vom europäischen Netz für die Entwicklung des ländlichen
Raums durchgeführten thematischen Arbeiten zu helfen;

d) der Kommission gegebenenfalls die Einsetzung von themati-
schen Arbeitsgruppen vorzuschlagen.

Die Netzwerktätigkeiten im Bereich der Bewertung gemäß Arti-
kel 5 sind nicht Gegenstand der in Unterabsatz 1 genannten
Aufgaben.

Artikel 2

Benennung und Arbeit des Koordinierungsausschusses

(1) Der Koordinierungsausschuss umfasst 69 Mitglieder, da-
von

a) 27 Vertreter der zuständigen nationalen Behörden (1 Ver-
treter aus jedem Mitgliedstaat);

b) 27 Vertreter der nationalen Netze für den ländlichen Raum
(1 Vertreter aus jedem Mitgliedstaat);
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c) 12 Vertreter von auf Gemeinschaftsebene im Bereich der
Entwicklung des ländlichen Raums tätigen Organisationen;

d) 2 Vertreter aus dem Leader-Unterausschuss gemäß Artikel 4;

e) 1 Vertreter einer europäischen Organisation, die lokale Ak-
tionsgruppen gemäß Artikel 62 der Verordnung (EG) Nr.
1698/2005 vertritt.

(2) Die Organisationen gemäß Absatz 1 Buchstabe c werden
von der Kommission aus den Mitgliedern der mit dem Beschluss
2004/391/EG der Kommission (1) eingesetzten Beratungsgruppe
„Ländliche Entwicklung“ nach Konsultation dieser Gruppe aus-
gewählt.

Die Kommission wählt für jedes der folgenden Ziele höchstens
vier Organisationen aus, deren wesentlicher Zweck und Tätig-
keit diesen Zielen entspricht:

a) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und
der Forstwirtschaft;

b) Verbesserung der Umwelt und der Landschaft;

c) Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und För-
derung der Diversifizierung der Wirtschaft.

Die ausgewählten Organisationen benennen eines ihrer Mitglie-
der als Vertreter im Koordinierungsausschuss.

(3) Den Vorsitz im Koordinierungsausschuss führt ein Ver-
treter der Kommission. Der Vorsitzende beruft den Ausschuss
mindestens einmal jährlich ein.

Artikel 3

Thematische Arbeitsgruppe

(1) Eine gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d eingesetzte
thematische Arbeitsgruppe hat ein festgelegtes Mandat und ar-
beitet unter dem Vorsitz eines Vertreters der Kommission.

(2) Eine thematische Arbeitsgruppe umfasst nicht mehr als
15 Mitglieder. Die Kommission benennt die Mitglieder der the-
matischen Arbeitsgruppe, wobei sie die Vorschläge des Koordi-
nierungsausschusses berücksichtigt.

(3) Die thematischen Arbeitsgruppen erstatten dem Koordi-
nierungsausschuss regelmäßig über die Themen Bericht, auf die
sich ihr Mandat bezieht. Spätestens zwei Jahre nach ihrer Ein-
setzung legen die thematischen Arbeitsgruppen in einer Sitzung

des Koordinierungsausschusses die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten
in Form eines Schlussberichts vor.

Artikel 4

Leader-Unterausschuss

(1) Im Rahmen des Koordinierungsausschusses wird ein Lea-
der-Unterausschuss eingesetzt.

(2) Der Leader-Unterausschuss hat insbesondere die Aufgabe,

a) sich an den Arbeiten des Koordinierungsausschusses zu be-
teiligen;

b) die Kommission beim jährlichen Arbeitsprogramm des euro-
päischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums in
Bezug auf den Leader-Schwerpunkt zu beraten und bei der
Auswahl und der Koordinierung der thematischen Arbeiten
in diesem Bereich zu helfen;

c) die Kommission bei der Begleitung der Durchführung der
Projekte für transnationale Zusammenarbeit gemäß Arti-
kel 67 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
zu unterstützen;

d) dem Koordinierungsausschuss regelmäßig über seine Tätig-
keiten Bericht zu erstatten.

(3) Der Leader-Unterausschuss umfasst 67 Mitglieder, davon

a) 27 Vertreter der zuständigen nationalen Behörden (1 Ver-
treter aus jedem Mitgliedstaat);

b) 27 Vertreter der nationalen Netze für den ländlichen Raum
(1 Vertreter aus jedem Mitgliedstaat);

c) 1 Vertreter einer europäischen Organisation, die lokale Ak-
tionsgruppen gemäß Artikel 62 der Verordnung (EG) Nr.
1698/2005 vertritt.

d) 12 Vertreter von auf Gemeinschaftsebene im Bereich der
Entwicklung des ländlichen Raums tätigen Organisationen.

(4) Den Vorsitz im Leader-Unterausschuss führt ein Vertreter
der Kommission. Der Vorsitzende beruft den Leader-Unteraus-
schuss mindestens einmal jährlich ein.

Der Leader-Unterausschuss benennt zwei seiner Mitglieder als
Vertreter im Koordinierungsausschuss.
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Artikel 5

Expertenausschuss für Bewertung

(1) Es wird ein Expertenausschuss für die Bewertung der Ent-
wicklungsprogramme für den ländlichen Raum (nachstehend
„Expertenausschuss für Bewertung“) eingesetzt.

(2) Der Expertenausschuss für Bewertung begleitet die Tätig-
keiten des in Artikel 67 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr.
1698/2005 genannten Expertennetzes für Bewertung, die den
Austausch von Fachwissen und die Ermittlung bewährter Ver-
fahren bei der Bewertung der Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums betreffen, und hat insbesondere die Aufgabe,

a) die Kommission beim jährlichen Arbeitsprogramm des Ex-
pertennetzes für Bewertung zu beraten;

b) bei der Auswahl und der Koordinierung der thematischen
Bewertungsarbeiten zu helfen;

c) die Durchführung der laufenden Bewertung zu begleiten.

Der Expertenausschuss für Bewertung unterrichtet die Kommis-
sion regelmäßig über seine Tätigkeiten.

(3) Der Expertenausschuss für Bewertung umfasst 2 Vertreter
jeder zuständigen nationalen Behörde und arbeitet unter dem
Vorsitz eines Vertreters der Kommission.

Artikel 6

Gemeinsame Bestimmungen

(1) Vertreter der Kommission und von Agenturen der Euro-
päischen Gemeinschaft, die ein Interesse an den jeweiligen Ar-
beiten haben, können den Sitzungen der Ausschüsse und der
thematischen Arbeitsgruppen beiwohnen. Der Vorsitzende kann
dem Ausschuss nicht angehörende Experten oder Beobachter

mit besonderer Kompetenz bei einem auf der Tagesordnung
stehenden Thema einladen, an der Arbeit des Ausschusses
oder der thematischen Arbeitsgruppe teilzunehmen.

(2) Die Ausschüsse und thematischen Arbeitsgruppen treten
im Regelfall in Räumlichkeiten der Kommission entsprechend
den/dem von ihnen festgelegten Verfahren und Zeitplan zusam-
men.

(3) Die Ausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung auf der
Grundlage der von der Kommission angenommenen Standard-
geschäftsordnung.

(4) Die Kommission kann im Internet Zusammenfassungen,
Schlussfolgerungen, Teilschlussfolgerungen und Arbeitsunterla-
gen der Ausschüsse in der Originalsprache des betreffenden
Dokuments veröffentlichen.

(5) Die Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern im
Zusammenhang mit den Sitzungen der Ausschüsse und thema-
tischen Arbeitsgruppen entstehen, werden von der Kommission
nach den innerhalb der Kommission geltenden Bestimmungen
erstattet. Die Ausübung der Tätigkeit wird nicht vergütet.

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 20. Februar 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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